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schenrechte, dem Ausschuß flIr die Beseitigung der Dis- 22. ersuchtdenGencralsekretli,geeigneteMaßnall!neDZIl 
kriminierung der Frau mögen zusiitz1iche Sitzungen zu- ergreifen, um die jährlichen Tagungen der Vorsilmnden der 
gestanden werden, bis der Rückstand an noch nicht geprüften Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte ab 1995 
Berichten aufgearbeitet ist, sowie von ihrer Empfehlung, der aus den verl1Igbaren Mitteln des onIentlichen Haushalts der 
GencraIsekretli möge dem Ausschuß ausreichende Mitte1 aus Vereinten Nationen ZIl finanzieren; 
dem onIentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuwei
senl2B

; 

17. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen des Mandats das ihm von der Generalversamm
lung in ihrer Resolutimi 48/141 vom 20. Dezember 1993 
flbertragen worden ist, sicherzustellen, daß im Rahmen der 
vorhandenen Mittel ein Verzeichnis aller intemationalen 
normsetzenden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrech
te erstellt wird, utit dem Ziel, eine von besserer Kenntnis der 
Sachlage getragene Entscheidungsfindung zu erleichtem; 

18. begri/Pt die Empfehlung der 'Thgung der Vorsitmnden 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte129

, die 
Vertragsorgane sollten den Vertragsstaaten nahelegen, den 
vollen Wortlaut der abschließenden Bemerkungen zu ihren 
Berichten an die Vertragsflberwachungsorgane lIbersetzen zu 
1assen, zu veröffentlichen und den Medien zugfinglich zu 
machen, und ersucht den Hohen Kmnmissar flIr Menschen
rechte, sicherzustellen, daß die neuesten Berichte und die 
Kurzprotokolle der diesbezflglichen Ausschußer6rterungen 
sowie die abschließenden Bemerkungen und abschließenden 
Stellungnahmen der Vertragsorgane in den Informationszen
tren der Vereinten Nationen in den LI!ndem, die diese Berichte 
vorlegen, verl1Igbar sind; 

19. bittet die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information, am Ende eines jeden Jahres im Rahmen der 
vorhandenen Mittel als gesonderten Band eine Zusammen_ 
stellung aller von den Vertragsorganen im Laufe des jeweili
gen Jahres verabschiedeten abschließenden Bemerkungen 
herauszugeben; 

20. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherZDstel1en, daß das 
Manual on Hunum Rights Reportlng (Handbuch flIr die 
Berichterstattung auf dem Gebiet der Menschenrechte) der 
Vereinten Nationen so hald wie möglich in a11en AmIssprachen 
vorliegt und daß den Empfehlungen, die die fflDfte 'Thgung der 
Vorsitmnden der Vertragsorgane auf dem Gehiet der Men
schenrechte in bezug auf das Handbuch abgegeben hatI"', 
geb1Ihrend Rechnung getragen wird; 

21. begri/Pt alle geeigneten Maßnahmen, welche die 
Vertragsorgane auf dem Gehiet der Menscheorechte im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats im Hinblick auf Situationen 
massiver Menschenrechlsver1etzungen ergreifen, insbesondere 
auch indem sie diese Verletzungen dem Hohen Kmnmissar flIr 
Menschenrechte sowie dem GencraIsekretli und den zuständi
gen Organen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menscbenrechte ZIl Kenntnis bringen, und ersucht den Hohen 
Kmnmissar, tätig werdend im Rahmen seines Mandats, die 
diesbezflglichen Aktivitäten im Rahmen des gesamten Systems 
der Vereinten Nationen ZIl koordinieren und darDber Konsulta
tionen zu führen; 

"" Ilbd.. ZIffern 49-51. 
'" Ebd.. ZIffer 44. 
'" Ebd.. ZIffer 57. 

23. beschließt. die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auf ihrer fI!nfzigsten Tagung im 
Lichte der Bemtungen der Menscbenrechtskommission unter 
dem Punkt "Menschenrechtsfragen" wieder mit Vorrang zu 
behandeln. 

94. PlenorsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/179. Meuseheureehte und extreme Armut 

Die Generalversammlung, 

In Bekriiftigung der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrecJrt;;ü: des Internationalen Paktes über bflrgerliche und 
politische Rechtel1

•• des Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kultorel1e Rechtel1

• und der anderen 
von den Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakte auf 
dem Gebiet der Menscbenrechte, 

In Anbetracht der einschlägigen Bestinunungen der 
Erkllirung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menscheorechte 
verabschiedet wurden', 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441148 vom 
15. Dezember 1989, 44/212 vom 22. Dezember 1989 und 
451199 vmn 21. Dezember 1990 und ihre anderen einschll!gi
gen Resolutionen, 

eingedenk der Resolutionen der Menschenrechtskommis
sion 1992/11 vom 21. Februar 1992'" und 1993/13 vom 
26. Februar 1993'1 sowie der Resolution 1993/35 der Unfer.. 
kommission flIr die Verhiltung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten vom 25. August 19931'1, 

sowie eingedenk der Resolution 1994/12 der Menschen
rechtsrnmmission vmn 25. Februar 199431

, in der die K0mmis
sion die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf den 
Widerspruch zwischen dem Vorliegen von Sitoationen 
extremer Armut und sozialer Ausgrenzung, die ilberwunden 
werden müssen, und der Pflicht, den uneingeschränkten <lenu8 
der Menschenrechte ZIl garantieren, gelenkt hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/134 vom 
18. Dewnber 1992, in der sie erneut erklärt hat, daß extreme 
Armut und soziale Ausgrenzung einen Verstoß gegen die 
Menschenwürde darstellen. und in der sie die Notwendigkeit 
einer umfassenden und eingehenden Studie der extremen 
Armut hervorgehoben hat, die von den Erfahrungen und 
Überlegungen der Ärmsten unter den Armen ausgeht, 

In dßr ErwlJgung, daß das Vorhandensein weitverbreiteter 
extremer Armut die vol1sllindige und wirksame Wabmehmung 
der Menschenrechte beeinträchtigt und in manchen Fäl1en eine 
Bedrohung des Rechts auf Leben darstellen könnte, 

'" Siobe EICN.4I1994/2-ElCN.4ISub.2l199314S und Kmr.I. Kap. n. _A. 
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zutiefst besorgt cIarDber. daß sich die extreme Armut in 
allen LIIndem der Welt, unabhlingig von ihrem wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Stand, nach wie vor weiter 
ausbreitet und gravierende Auswirkungen auf die schwächsten 
und am sIIIIksten benachteiligten Einzelpersonen. Familien und 
Gruppen hat, die auf diese Weise daran gehindert werden, ihre 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszuilhen. 

in der Erwllgung. daß die Beseitigung der weitverhreiteten 
Armut und der uneingeschränkte GenuS der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte miteinander verknllpfte Ziele 
sind, 

sowie in Anerkennung der Arbeit, die der Sonderbericht
erstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und der extremen 
Armut geleistet hat, und unter BerDcksichtigung seines vor
Illufigen Berichtst". 

erneut erklilTend, welche Bedeutung dem bevorstehenden 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung zukommt, der im März 
1995 in Kopenhagen abgehalten werden soll und der sich unter 
den alle Gesellschaften betreffenden Kernfragen auch mit der 
Milderung und Verminderung der Armut befassen wird, 

1. erkUi:rt erneut. daß extreme Armut und sozia1e 
Ausgrenzung einen Verstoß gegen die Menschenwürde 
darstellen und daß daher auf nationaler und internationaJer 
Ebene dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
diese ZustlInde zu beseitigen; 

2. erklilrt tll4ßerdem. daß es im Einklang mit der Er
k1lIrung und dem Aktionsprogramm von Wren wesentlich ist, 
daß die Staaten die Beteiligung der Ärmsten an den Ent
scheidungsprozessen der Gemeinschaft, in der sie leben, an der 
Förderung der Menschenrechte und an den Bemlihungen zur 
Beklimpfung der extremen Armut filrdem; 

3. verleiht Ihrer Bejrledtgung Ausdruck darüber. daß die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolutiun 1994112 den 
Sonderberichterstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und 
der extremen Armut gebeten hat, bei der Erstellung seiner Be
richte den folgenden Aspekten auch weiterhin besondere Be
achtung zu schenken: 

a) den Auswirkungen der extremen Armut auf den 
GenuS und die Ausübung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten durch die von ihr betroffenen Menschen; 

b) den Anstrengungen. die die Ärmsten selbst unterneh
men, um ihre Rechte auszuilben und voll an der Entwicklung 
der Gesellschaft teilzuhaben, in der sie leben; 

c) den Voraussetzungen. unter denen die Ärmsten ihre 
Erfahrungen und Vorstellungen einbringen und am GenuS der 
Menschenrechte teilhaben können; 

d) den Möglichkeiten, ein besseres Verständnis der 
EtfaImmgen und Vorstellungen der Ännsten und derjenigen zu 
fördern. die beschlossen haben. an ihrer Seite zu arbeiten; 

4. fordert die Stauten. die Sonderorganisationen. die 
Organe der Vereinten Nationen und die anderen interna
tionalen Organisationen. einschließlich der zwischenstaatli
chen Organisationen. erneut at4. diesem Prohlem die er
forderliche Aufmerksamkeit zu widmen; 

'" J!/CN.4ISub.2l1993116. 

S. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den konlaeteri 
Maßnabmen. die das KinderhiJfswerk der Vereinten Nationen 
ergriffen hat, um die Auswirkungen der extremen Armut auf 
Kinder zu mildem, und von den Anstrengungen. die das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen unternimmt, 
um der Soche nach Möglichkeiten zur Milderung der Armut 
im Rahmen der einsch1llgigen Resolutionen Vorrang ein
zurIIumen, und legt ihnen eindringlich nahe, mit diesen 
Bemlihungen fortzufahren; 

. 6. beschließt. diese Frage auf ihrer einundfllnfzigsten 
Thgung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen. 
einschließlich anderer Ansätze zur besseren GewlIhrleistung 
einer effektiven Auslihung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" weiter zu behandeln. 

94. Pleru:usltl.ung 
23. Dezember 1994 

49/180. AehtuDg vor den Grgnds!!tzen der natIolIIIIen 
SouverIIDftIIt und der Nlcbteinm!selnmg In die 
Inneren AIIgeIegenhelten der Staaten bei Wahl
.orgIIngen 

Die Generalversammlung. 

in 1Jekr4fIigung des Zieles der Vereinten Nationen. freund
schaftliche, auf der Achtung vor dem G:nmdasIz der Gleich
berechtigung und SeJ.hstles1illlmtmg der Völker herohende Be
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere 
geeignete Ma8nabmen zur Festigung des Weltfriedens zu tref
fen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution IS14 (XV) vom 
14. JJemmber 1960 mit der Erklilrung Iiher die Gewährung der 
UnabhlIngigkeit an koloniale Under und Völker. 

Sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970. mit der sie die Erk1llrung über völkerrecht
liche Grundslitze fIIr freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen gebilligt hat, 

lerner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charte der Vereinten Nationen verankerten Gnuufsatz. wonach 
aus der Charta eine Befugnis der Vereimen Nationen zum 
Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur 
inneren Zuständigkeit eines Staates geböten, oder eine Ver
pflichtung der Mitglieder. solche· Angelegenheiten einer 
Regelung aufgrund der Charte zu unterwerfen. nicht abgeleitet 
werden kann, 

in Bekrilft/gung der Rechtml!ßigkeit des Kampfes der 
Völker um Unabhlingigkeit, territoriale Unversehrtheit, na
tionale Binbeit und Befreiung von Kolonial- und Fremd
heJ::rschaft und um die Btricbtung einer Geseuschaft, in der die 
Menschen ungeschtet ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres 
G1auhens g1eichherechtigt volle wirtscbaftliche, soziale, kultu
relle, hflrgerliche und politische Rechte genießen und frei an 
der Be!ltimmung ihres Geschicks mitwirken. 

sowie in diesem Zusammenhang in Bekr4ftigung des 
Recl)ts des pa1IIstinensisc Volkes auf Selbstbestimmung, 

anerkennend. daß die GtundsIII:re der nationalen Souverilni
tIIt und der NlCbteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
der Staaten bei der Abhaltung von Wahlen zu achten sind, 




